
Übersicht des Promotionsprozesses 
 
 

Start:  
Promotionsgremium 

▼ 
Festlegung des Qualifikationsprogramms 

▼ 
ja: ►Promotionsvereinbarung 

▼ 
Sofern Zulassungsvoraussetzungen gem. § 5 (PromO 2014) erfüllt: 

Zulassung als Doktorand/Doktorandin 
Zulassung von Fachhochschulabsolventen nach bestandener Promotionseignungsprüfung. 

In begründeten Fällen kann der Promotionsausschuss eine Befreiung aussprechen. 
▼ 

Zulassungsvoraussetzungen gem. § 6 (PromO 2014) erfüllt: 
Zulassung zur Doktorprüfung und 

Einreichung der Dissertation 
▼ 

Bestellung der Gutachter * 
Beurteilung der Dissertation innerhalb von 3 Monaten 

▼ 
Eingang der Gutachten: 

• Der dritte Betreuer des Promotionsgremiums verfasst nach Einsicht der Gutachten eine 
Stellungnahme über die Ordnungsgemäßheit beider Gutachten. 

• summa cum laude-Bewertung: Bestellung eines dritten Gutachters außerhalb des 
Promotionsgremiums 

▼ 
Auslage der Dissertation von 3 Wochen 

Abweichende Beurteilung: Entscheidung Promotionsausschuss 
Annahme der Dissertation positiv: 

▼ 
Einladung zum Kolloquium * 

▼ 
Eingang Prüfungsprotokoll 

▼ 
Bestandene Doktorprüfung:  

Vorläufe Bestätigung (berechtigt nicht zum Führen des Doktorgrades) 
▼ 

Auflagen zur Verbesserung: keine 
     ▼  

Druckerlaubnis nach Zustimmung der Gutachter 
▼ 

Abschluss Promotionsverfahren: 
Eingang Pflichtexemplare (innerhalb eines Jahres nach dem Kolloquium) 

▼ 
 Ausstellung der Doktorurkunde 

 nach Eingang der Pflichtexemplare bzw. Vorlage eines Verlagsvertrages 
▼ 

Aushändigung der Doktorurkunde  
 

*Bei Promotionsvorhaben, die in Kooperation mit Hochschulen für angewandte Wissenschaften durchgeführt 
werden, können auch Fachhochschulprofessoren und Fachhochschulprofessorinnen als Zweitgutachter oder 
Zweitgutachterinnen und Prüfer oder Prüferinnen tätig sein. In diesem Fall muss mindestens ein weiterer, dritter 
Gutachter oder eine weitere dritte Gutachterin bzw. ein weiterer Prüfer oder weitere Prüferin der Fakultät für 
Humanwissenschaften angehören (§ 3 Abs. 6). 
 
Anmerkung: Eine Immatrikulation ist erst nach Zulassung als Doktorand/in möglich. 


